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Gebuhrenverordnung zum Elektro- und Elektronikgerategesetz
und zum Batteriegesetz (Elektro- und Elektronikgerategesetz-
Batteriegesetz-Gebuhrenverordnung - ElektroGBattGGebV)

ElektroGBattGGebV
Ausfertigungsdatum: 20.10.2015
Vollzitat:

"Elektro- und Elektronikgerategesetz-Batteriegesetz-Geblhrenverordnung vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S.
1776), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 348) geandert worden
ist"

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 1V v. 6.12.2023 | Nr. 348

Ersetzt V 2129-43-1 v. 6.7.2005 | 2020 (ElektroGKostV)

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 24.10.2015 +++)

Uberschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 1V v. 18.11.2020 | 2497 mWv 1.1.2021

Eingangsformel

Auf Grund des § 22 Absatz 1 und 4 Satz 1 des Bundesgebuhrengesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154)
verordnet das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:

§ 1 Gebiihrenerhebung

(1) Das Umweltbundesamt oder die nach § 40 Absatz 1 des Elektro- und Elektronikgerategesetzes oder
nach § 23 Absatz 1 des Batteriegesetzes beliehene Gemeinsame Stelle der Hersteller nach dem Elektro- und
Elektronikgerategesetz erhebt flr gebuhrenfahige Leistungen des Umweltbundesamtes oder der beliehenen
Gemeinsamen Stelle der Hersteller nach dem Elektro- und Elektronikgerategesetz Gebuhren nach

1. dem Bundesgebuhrengesetz vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 3019) geandert worden ist,

2. den nachfolgenden Bestimmungen und

3. dem zu dieser Verordnung als Anlage beigefugten GebUhrenverzeichnis.

Unterliegen die in Anlage genannten geblhrenfahigen Leistungen der Umsatzsteuer, wird diese der Geblhr
hinzugerechnet.

(2) Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes oder der nach § 40 Absatz 1 des Elektro- und
Elektronikgerategesetzes oder nach § 23 Absatz 1 des Batteriegesetzes beliehenen Gemeinsamen Stelle nach
Absatz 1 Satz 1 kénnen unbeschadet des § 24 Absatz 1 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vollstandig
durch automatische Einrichtungen erlassen werden, sofern kein Anlass besteht, den Einzelfall durch Amtstrager
zu bearbeiten.

§ 2 GebiihrenermaRBigung und Gebilihrenbefreiung

(1) Das Umweltbundesamt oder die nach § 40 Absatz 1 des Elektro- und Elektronikgerategesetzes oder

nach § 23 Absatz 1 des Batteriegesetzes beliehene Gemeinsame Stelle der Hersteller nach dem Elektro- und
Elektronikgerategesetz kann auf Antrag die Geblhr nach den Nummern 1.1, 1.4 bis 1.6, 1.10, 2.1, 2.3 und 3.1 der
Anlage ermaligen oder von der Geblhr befreien, wenn die Anwendung der Regelgebihr unter Bertcksichtigung
folgender Punkte unverhaltnismaRig ware:

1. Menge der in Verkehr gebrachten Gerate oder Batterien,
2. wirtschaftlicher Wert der Registrierung fir den Hersteller,
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3. voraussichtliche Entsorgungskosten und
4, abfallwirtschaftliche Relevanz.
Der Antrag muss Angaben zu allen Kriterien nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 enthalten.

(2) Das Umweltbundesamt oder die nach § 40 Absatz 1 des Elektro- und Elektronikgerategesetzes oder
nach § 23 Absatz 1 des Batteriegesetzes beliehene Gemeinsame Stelle der Hersteller nach dem Elektro-
und Elektronikgerategesetz kann auf Antrag die Gebuhr nach der Nummer 1.14 ermaRigen oder von der
Gebuhr befreien, wenn der Standort der Erstbehandlungsanlage anerkannt ist als Werkstatt fur behinderte
Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch. Dem Antrag muss eine Kopie des entsprechenden

Anerkennungsbescheids der Bundesagentur fur Arbeit beigeflgt sein.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des
GebUhrenbescheids bei der Behdrde oder bei der beliehenen Gemeinsamen Stelle zu stellen, die den

GebUhrenbescheid erlassen hat. Erfolgt keine Bekanntgabe, ist der Antrag nach Absatz 1 oder Absatz 2
spatestens innerhalb eines Jahres nach Entstehung der GebUhrenschuld zu stellen. In den Fallen des Satzes
2 ist der Antrag bei der Behdrde oder der beliehenen Gemeinsamen Stelle zu stellen, die fir den Erlass des

Gebuhrenbescheids zustandig ist.

§ 3 Ubergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung gilt auch fr die Erhebung von Geblhren fiir geblhrenfahige Leistungen, die am 1. Januar

2024 bereits beantragt oder begonnen wurden, aber noch nicht vollstandig erbracht sind.

(2) Nummer 1.4 und 1.5 der Anlage gilt entsprechend fur die Prifung von Nachweisen gemaR § 6 Absatz 3 Satz 1
des Elektro- und Elektronikgerategesetzes in der bis zum 23. Oktober 2015 geltenden Fassung in Verbindung mit
§ 46 Absatz 3 des Elektro- und Elektronikgerategesetzes in der ab dem 24. Oktober 2015 geltenden Fassung.

(3) Soweit Antréage auf Geblhrenbefreiung nach § 2 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden

Fassung am 1. Januar 2022 bereits gestellt, aber noch nicht beschieden wurden, werden sie nach den
Bestimmungen dieser Verordnung in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung beschieden.

(4) (weggefallen)
§ 4 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Elektro- und

Elektronikgerategesetz-Kostenverordnung vom 6. Juli 2005 (BGBI. | S. 2020), die zuletzt durch Artikel 1 der

Verordnung vom 28. November 2013 (BGBI. | S. 4094) geandert worden ist, aulRer Kraft.

Anlage (zu § 1 Absatz 1)
Gebuhrenverzeichnis

(Fundstelle: BGBI. 2023 | Nr. 348, S. 1 - 4)

je Hersteller und Gerat oder
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Nr. Gebuhrentatbestand Geguhr n
uro
Abschnitt 1
Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG)
Registrierung
(§ 37 Absatz 1 ElektroG)
1.1 | Erteilung einer Registrierung nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ElektroG 11,50
je Hersteller, Marke und Gerateart oder
je Bevollmachtigten, vertretenen Hersteller, Marke und Gerateart
1.2 | Quartalsgebiihr fiir Registrierungskontoinhaber 43,90
je Registrierungsnummer und je angefangenes Kalenderquartal
1.3 | Bescheinigung uber die Registrierungspflicht nach den § 6 und 37 Absatz 1 59,70
ElektroG bis
1733,50
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Nr. Gebuhrentatbestand Gebuhrin
Euro
je Bevollmachtigten, vertretenen Hersteller und Gerat
jeweils nach Aufwand der Prifung
1.4 | Priifung einer herstellerindividuellen Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 ElektroG 61,30
in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ElektroG dem Grunde
nach (ohne Garantiebetragsprifung)
je vorgelegte Garantie
1.5 | Priifung einer Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 ElektroG in Verbindung mit § 7 12,30
Absatz 1 und 2 ElektroG hinsichtlich des Garantiebetrages
je Hersteller oder je Bevollmachtigten und vertretenen Hersteller und
je Gerateart und angefangenes Kalenderjahr
1.6 | Priifung der Glaubhaftmachung nach §&§ 37 Absatz 1 Satz 3 ElektroG auch in 31,00
Verbindung mit § 7 Absatz 3 Satz 1 ElektroG und Priifung des Vorliegens eines
Riicknahmekonzepts nach § 37 Absatz 1 Satz 4 ElektroG
je Registrierung nach Nummer 1.1
Benennung und Zulassung eines Bevollmachtigten,
Anderung und Ende der Beauftragung
(§ 37 Absatz 2 und 7 ElektroG)
1.7 | Bestiatigung der Benennung eines Bevollmichtigten oder der Anderung einer 49,70
Beauftragung eines Bevollmachtigten nach § 37 Absatz 2 Satz 2 ElektroG
je Benennung oder
je Anderung
1.8 | Bestatigung der Beendigung einer Beauftragung eines Bevollmachtigten nach § 17,70
37 Absatz 2 Satz 2 ElektroG
je Beendigungsbestatigung
1.9 | Zulassung oder die Anderung der Zulassung eines Bevollmichtigten fiir mehr als 2 997,30
20 zeitgleich wirksame Registrierungen nach § 37 Absatz 7 ElektroG
je Zulassung oder
je Anderung der Zulassung
Weitere Leistungen im Zusammenhang mit der Registrierung
(§ 37 Absatz 5 ElektroG)
1.10 | Anderung der Registrierung im Hinblick auf die registrierte Geriateart nach § 37 31,80
Absatz 5 Satz 4 ElektroG
je Anderung der Registrierung nach Nummer 1.1
Garantiesysteme
(§ 37 Absatz 6 ElektroG)
1.11 | Kalenderjahrliche Feststellung oder Ablehnung der Feststellung der 1849,70
Geeignetheit eines Systems fiir die Finanzierung der Entsorgung von Altgeraten
nach § 37 Absatz 6 ElektroG in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer
4 ElektroG
je System und Kalenderjahr
1.12 | Nachtragliche Anderung einer Feststellung nach Nummer 1.11 nach Anderung 220,90

eines als fiir die Finanzierung der Entsorgung von Altgeraten nach & 37 Absatz
6 Satz 1 und 3 ElektroG in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 4
ElektroG geeignet festgestellten Systems

je System und Anderung

Entgegennahme und Prifung

von Anzeigen 6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager und

der Betreiber von Erstbehandlungsanlagen
(§ 38 Absatz 2 ElektroG)
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Nr. Gebuhrentatbestand Gebuhr in
Euro

1.13 | Entgegennahme und Priifung der Optierungsanzeige des offentlich-rechtlichen 64,50
Entsorgungstragers nach § 38 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 5 ElektroG in
Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 3 ElektroG
je Sammelgruppe und Anzeige

1.14 | Entgegennahme und Prifung der Anzeige der Betreiber einer 124,90
Erstbehandlungsanlage nach § 38 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und Satz 6 ElektroG
in Verbindung mit § 25 Absatz 2 ElektroG
je Zertifikat und Anzeige

Anordnungen
(8 15 Absatz 4 Satz 1, § 38 Absatz 3 ElektroG)

1.15 | Aufstellungsanordnung nach § 15 Absatz 4 Satz 1 ElektroG 9,60
1.16 | Abholanordnung nach § 38 Absatz 3 ElektroG 9,60
Berlcksichtigungs- und Anrechnungsentscheidung
(§ 38 Absatz 4 ElektroG)

1.17 | Entscheidung nach § 38 Absatz 4 ElektroG uber die Beriicksichtigung oder 50,50

Anrechnung mitgeteilter Mengen
je Mengenmitteilung
Abschnitt 2
Batteriegesetz (BattG)
Registrierung
(§ 20 Absatz 1 BattG)

2.1 | Registrierung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 BattG 41,40
je Hersteller, Marke und Batterieart oder
je Bevollmachtigten, vertretenen Hersteller, Marke und Batterieart

2.2 | Bescheinigung iiber die Registrierungspflicht nach den §§ 4 und 20 Absatz 1 BattG 232,90
je Hersteller und Batterie oder bis
je Bevollmachtigten, vertretenen Hersteller und Batterie 6 755,40
jeweils nach Aufwand der Priifung

2.3 | Priufung der Einrichtung und des Betriebs eines Riicknahmesystems nach § 20 14,40
Absatz 1 Satz 3 BattG in Verbindung mit § 7 Absatz 1 Satz 1 BattG
je Hersteller oder
je Bevollmachtigten und vertretenen Hersteller

Ricknahmesysteme
(§ 20 Absatz 2 BattG)

2.4 | Genehmigung eines Riicknahmesystems nach § 20 Absatz 2 Satz 1 BattG 1 234,80
je Ricknahmesystem bis
jeweils nach Aufwand der Priifung 14 817,70

2.5 | Anderung der Genehmigung eines Riicknahmesystems nach § 20 Absatz 2 Satz 33,60
1 BattG in Verbindung mit § 7 Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 BattG hinsichtlich der
Wirkung fiir einzelne Hersteller oder deren Bevollmachtigte
je hinzutretenden oder ausscheidenden Hersteller oder
je hinzutretenden oder ausscheidenden Bevollmachtigten und vertretenen Hersteller

2.6 | Sonstige Anderung oder nachtrdgliche Auflage zu der Genehmigung eines 120,10
Riicknahmesystems nach § 20 Absatz 2 Satz 1 BattG, auch in Verbindung mit § bis
7 Absatz 2 Satz 4 BattG 2 282,50
je Anderung oder Auflage i
jeweils nach Aufwand der Prufung der Anderung oder Auflage

2.7 | Uberpriifung der Voraussetzungen fiir die Genehmigung nach § 20 Absatz 2 Satz 615,00
2 BattG i bis
je Ricknahmesystem und Uberprifung 6 715,10
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Nr. Gebuhrentatbestand Gebuhrin
Euro
jeweils nach Aufwand der Uberprifung
Anordnungen
(§ 28 Absatz 1 BattG)
2.8 | Anordnung einer Angebotsabgabe nach § 28 Absatz 1 BattG in Verbindung mit § 127,00
7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 BattG
je Rucknahmestelle und Ricknahmesystem
2.9 | Anordnungen zur dauerhaften Sicherstellung der Erreichung des Sammelziels 0,80
(dS-Faktor)
mittels dS-Faktor nach § 28 Absatz 1 BattG in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Satz 1 BattG
2.10 | Sonstige Anordnungen nach § 28 Absatz 1 BattG 28,60
jeweils nach Aufwand der Anordnung bis 544,30
i Abschnitt 3
Ubergreifende Leistungen auf Grund des ElektroG oder des BattG
3.1 | Zustimmung zum Ubergang der Registrierungen bei nur teilweiser 219,10
Gesamtrechtsnachfolge nach § 37 Absatz 4 Satz 2 ElektroG
oder
bei gesellschaftsrechtlicher Anderung (Anderung von Firma, Ort der
Niederlassung oder Sitz, Anschrift, Name des Vertretungsberechtigten sowie
Anderung von Namen und Kontaktdaten des vertretenen Herstellers) Prifung
der Anderung der Registrierungen
- nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ElektroG in Verbindung mit § 6 Absatz
1 Satz 4 ElektroG oder
- nach § 20 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 BattG in Verbindung mit § 4 Absatz 1
Satz 4 BattG
je Hersteller oder
je Bevollmachtigter
3.2 | Erhohung der Gebuhr i 27,40
nach den Nummern 1.1 bis 1.8, 1.13 und 1.14 bei Antragstellung, Ubermittlung bis 247,10

der Nachweise oder Anzeigen auBerhalb des zur Verfiigung gestellten
elektronischen Datenverarbeitungssystems im Sinne des § 37 Absatz 3 ElektroG,
auch in Verbindung mit § 38 Absatz 2 Satz 2 ElektroG,

oder

nach den Nummern 2.1 bis 2.7 bei Antragstellung oder Ubermittlung der
Nachweise auBBerhalb des von der zustiandigen Behérde zur Verfiigung gestellten
elektronischen Datenverarbeitungssystems im Sinne des § 4 Absatz 3 BattG oder
des § 7 Absatz 6 BattG

oder

nach Nummer 3.1 bei Antragstellung oder Ubermittlung der Nachweise
auBerhalb des von der zustandigen Behérde zur Verfigung gestellten
elektronischen Datenverarbeitungssystems im Sinne des § 37 Absatz 3 ElektroG
oder im Sinne des § 4 Absatz 3 BattG

- Seite 5von 5 -




	Gebührenverordnung zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz und zum Batteriegesetz (Elektro- und Elektronikgerätegesetz-Batteriegesetz-Gebührenverordnung - ElektroGBattGGebV)
	Fußnote
	Eingangsformel 
	§ 1 Gebührenerhebung
	§ 2 Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung
	§ 3 Übergangsvorschriften
	§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anlage (zu § 1 Absatz 1)Gebührenverzeichnis




